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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
 

 

 

 

 

 
 

Stadtverwaltung 
Kreisverwaltung 
-Jugendamt- 
 
Im Bereich des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
 

  29.05.2024 
42. 
 
Frau Krause 
Tel    0221 809-6261 
Fax   0221 8284-1475 
anja.krause@lvr.de 

 
 
 

Rundschreiben Nr. 42 / 13 / 2024 
 
Meldebogen „Kindertagespflege“ (§ 20 Absatz 5 Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die jährliche Meldung der Erhebungsdaten in der Kindertagespflege zur Erfüllung der 
Meldepflicht nach § 20 Absatz 5 KiBiz erfolgt wie in den vergangenen Jahren über 
das KiBiz.web-Modul „Meldebogen“.  
 
In dem Meldebogen sind die Werte zum Stichtag 1. März des jeweiligen Kindergar-
tenjahres zu erfassen. Einträge im Meldebogen Kindertagespflege im KiBiz.web soll-
ten spätestens bis zum 31.07.2024 erfolgen. 
 
Zu erfassen ist die Zahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Kindertagespflege-
personen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen. Zusätzlich ist anzugeben, wie 
viele Kindertagespflegepersonen davon in Großtagespflege tätig sind.  
Darüber hinaus ist die Qualifikation der Kindertagespflegeperson einzutragen. Für 
jede Person muss mindestens eine Qualifikation angegeben werden. Je Person  
können auch mehrere Qualifikationen erfasst werden. 
Unter dem Punkt „Großtagespflege“ ist sowohl die Anzahl der Großtagespflegestel-
len, als auch die Zahl der dort betreuten Kinder einzutragen (Betreuungsverhält-
nisse am Stichtag 1. März). Es können nicht weniger Kinder als tätige Kindertages-
pflegepersonen in der Großtagespflege angegeben werden. 
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Darüber hinaus ist auch die Zahl der jährlich für Kindertagespflegepersonen ver-
pflichtenden Fortbildungsstunden anzugeben, mindestens aber 5 Stunden jährlich  
(§ 21 Absatz 3 KiBiz). 
 
Im Rahmen von KiBiz.web und somit auch des Online-Meldebogens werden Ihnen, 
drei Wege des technischen Supports angeboten: 
 
1. Das KiBiz.web-Handbuch (Stand 30.08.2023) steht in KiBiz.web zum Download 
zur Verfügung und gibt Ihnen in Kapitel 8 Hinweise zur Bearbeitung des Meldebo-
gens. 
 
2. Über ein Kontaktformular in der Login-Maske und nach dem Login können Sie 
Fragen an den technischen Support übermitteln. 
 
3. Für eine direkte technische Beratung steht Ihnen von Montag bis Freitag, 9.00 bis 
17.00 Uhr, die KiBiz.web-Hotline unter der Festnetznummer 0208-77899880 zur 
Verfügung. Dort wird Ihnen auch gerne bei der Navigation durch KiBiz.web weiterge-
holfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
In Vertretung 
 
 
Knut Dannat 
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 
 


